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Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-SC6367 

 Lüdenscheid, 
18.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-SC6367 

 Datum: 

 
18.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Fotini Eleftheriadou 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Reidemeisterweg 28 
58791 Werdohl 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Knecht 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
mkh/89210508973-11 

 Iserlohn, 
18. November 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
mkh/89210508973-11 

 Datum: 

 
09.09.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Taulant Taip 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Struthstraße 73, 57234 Wilnsdorf OT Wilden 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Doleschel 
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Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-CK1507 

 Iserlohn, 
18.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
33-36.85.01-MK-CK1507 

 Datum: 

 
18.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Christine Kirchhoff 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Kaiserstraße 25 
58706 Menden (Sauerland) 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Marquardt 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-YS999 

 Lüdenscheid, 
18.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-YS999 

 Datum: 

 
18.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Yanko Minkov Stoyanov 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Auf der Burg 16 
58840 Plettenberg 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Sobczyk 
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Geschäftszeichen: 
 
FD 34 

 Iserlohn, 
18. November 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
mkc/89210524050-12 

 Datum: 

 
18. November 2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Mustafa Hadid 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
NL - Minckelersstraat 7630, 1223 LH Hilversum 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
FD 34 
gez. 
Othlinghaus 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-PM2806 

 Lüdenscheid, 
18.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-PM2806 

 Datum: 

 
18.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Pawel Piotr Lewicz 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Am Stübel 21 a 
58840 Plettenberg 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Knecht 
 



611 
 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-MS3312 

 Lüdenscheid, 
19.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-MS3312 

 Datum: 

 
14.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Markus Rzepa 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Gansmecker Weg 16 c 
58840 Plettenberg 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Haber 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
mkm/89210514731-
20 

 Iserlohn, 
19. November 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 
 
mkm/89210514731-20 

 Datum: 
 

29.10.25 
 
Empfänger: 

Name: 
 
Davor Lovric 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Dolovska Ulica 32, 100007 Zagreb Grad Zagreb, 
Kroatien 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Wessels 
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Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-GQ4278 

 Iserlohn, 
19.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
33-36.85.01-MK-GQ4278 

 Datum: 

 
10.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Dennis Nockemann 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Unter der Nümmert 7 
58849 Herscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Prass 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-G2332 

 Iserlohn, 
20.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
33-36.85.01-MK-G2332, 
GB/VA 

 Datum: 

 
20.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Georgi Kostadinov Georgiev 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Hermann-Löns-Straße 27 
58791 Werdohl 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Prass 
 



613 
 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-EN-ZD197 

 Lüdenscheid, 
20.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-EN-ZD197 

 Datum: 

 
20.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Dominik Duwe 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Hellkamp 5 
58675 Hemer 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Sobczyk 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-PG6501 

 Lüdenscheid, 
20.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-PG6501 

 Datum: 

 
20.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Pascal Gingter 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Ihnestraße 22 
58540 Meinerzhagen 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Sobczyk 
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Geschäftszeichen: 
 
53 - 51.11.00 - 23-005288 

 Lüdenscheid, 
21.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
-53-23-005288 

 Datum: 

 
Zahlungsaufforderung 

vom 09.10.2025 
 
Empfänger: 

Name: 
 
Herr Markus Riethmüller 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Hägener Mühle 4a in 42855 Remscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Thießies 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-S9150 

 Lüdenscheid, 
21.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-S9150 

 Datum: 

 
21.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Mohamed Abdillahi Farah 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Marienstraße 7 
58511 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Knecht 
 



615 
 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
FD 34 

 Iserlohn, 
21. November 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
mkc/89210512284-12 

 Datum: 

 
21. November 2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Ivans Karlis, 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
LV – Meza lela 2 H, 520 Plavinas, Aizraukles no-
vads 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
FD 34 
gez. 
Othlinghaus 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-BC666 

 Iserlohn, 
24.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
33-36.85.01-MK-BC666 

 Datum: 

 
10.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Adam Ahadut 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Bahnhofstraße 42 
58507 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Klauner 
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Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-BC666 

 Iserlohn, 
24.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
33-36.85.01-MK-BC666 

 Datum: 

 
24.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Adam Ahadut 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Bahnhofstraße 42 
58507 Lüdenscheid 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Klauner 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
33-36.85.01-MK-IC802 

 Iserlohn, 
24.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
33-36.85.01-MK-IC802 

 Datum: 

 
20.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Gheorghe-Christian Mandan 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Körnerstraße 14 
58706 Menden (Sauerland) 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Klauner 
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Geschäftszeichen: 
 
34 Is 

 Iserlohn, 
24. November 2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
mkd/89210467999-32 

 Datum: 

 
24.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Benjamin Polter 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
58636 Iserlohn, Brausestraße 6 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Jaeger 
Kreisoberinspektorin 

 
 

Geschäftszeichen: 
 
35-36.85.01-MK-W6115 

 Lüdenscheid, 
24.11.2025 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevoll-
mächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen 
werden kann: 
 

Aktenzeichen: 

 
35-36.85.01-MK-W6115 

 Datum: 

 
14.11.2025 

 
Empfänger: 

Name: 
 
Fatima Atba 

 

letzte bekannte Anschrift: 
 
Hohschlader Weg 23 
58540 Meinerzhagen 

 
Ort: 

Märkischer Kreis 
Heedfelder Str. 45 
58509 Lüdenscheid 

Bekanntmachungstafel 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schrift-
stück durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wo-
chen vergangen sind. 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Haber 
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Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
Öffentliche Zustellung 

 
Der Aufenthalt von Frau Britta Kairat, letzte bekannte 
Anschrift Birkhofstr. 21, 41352 Korschenbroich ist zur-
zeit unbekannt. Für Frau Kairat liegt ein Schreiben des 
Bürgermeisters der Stadt Plettenberg vom 11.11.2025 
mit dem Aktenzeichen 50-30-40/UVG IVS. vor. Frau 
Kairat wird hiermit aufgefordert, das genannte Schrei-
ben an der Information im Eingangsbereich des Rat-
hauses der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12, 58840 
Plettenberg in Empfang zu nehmen. Sollte Frau Kairat 
dieser Aufforderung nicht nachkommen, so gilt das 
Schreiben gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
NRW in der z. Zt. gültigen Fassung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. Dann 
beginnen die sich aus dem Schreiben ergebenden ge-
setzlichen Fristen, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
eintreten können. 
 
Plettenberg, 25.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister, i. A. -Turan- 
 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
Öffentliche Zustellung 

 
Der Aufenthalt von Herrn Selcuk Erol, letzte be-
kannte Anschrift Breslauer Str. 11, 58840 Pletten-
berg ist zurzeit unbekannt. Für Herrn Erol liegt ein 
Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Plettenberg 
vom 15.09.2025 mit dem Aktenzeichen 50-30-
40/UVG RWA vor. Herr Erol wird hiermit aufgefor-
dert, das genannte Schreiben an der Information im 
Eingangsbereich des Rathauses der Stadt Pletten-
berg, Grünestraße 12, 58840 Plettenberg in Empfang 
zu nehmen. Sollte Herr Erol dieser Aufforderung 
nicht nachkommen, so gilt das Schreiben gemäß § 
10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW in der z. Zt. 
gültigen Fassung an dem Tage als zugestellt, an dem 
seit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. Dann beginnen die 
sich aus dem Schreiben ergebenden gesetzlichen 
Fristen, nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten 
können. 
 
Plettenberg, 24.11.2025  
 
 
Der Bürgermeister, i. A. - Hünerjäger - 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist: 
 
Herr 
Pazii, Anatolii 
Osiedle Zwyciestwa 24/102, PL-61-651 Poznan 
Bescheid vom 05.11.2025 zu Az. 32/2-1620.0006509 
Festsetzung von Kosten für den Einsatz eines Ab-
schleppfahrzeuges 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch 
eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während der 
Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt Iser-
lohn, Abteilung Straßenverkehr, Stadthaus Zentrum 
(1A Center), 58636 Iserlohn, abgeholt oder eingese-
hen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 20.11.2025 
 
Der Bürgermeister  
Im Auftrage 
 
gez. 
Sauermann 
Verwaltungsangestellte 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist: 
 
Herr 
Mackenbruck, Frederick 
Bieberberg 88, 58710 Menden 
Bescheid vom 03.09.2025 zu Az. 32/2-1620.0006535 
Festsetzung von Kosten für den Einsatz eines Ab-
schleppfahrzeuges 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch 
eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während der 
Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt Iser-
lohn, Abteilung Straßenverkehr, Stadthaus Zentrum 
(1A Center), 58636 Iserlohn, abgeholt oder eingese-
hen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 20.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
gez. 
Sauermann 
Verwaltungsangestellte 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist: 
 
Herr 
Justus, Ingo 
Kampstraße 7, 58644 Iserlohn 
Bescheid vom 20.11.2025 zu Az. 32/2-1620.0006527 
Festsetzung von Kosten für den Einsatz eines Ab-
schleppfahrzeuges 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch 
eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während der 
Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt Iser-
lohn, Abteilung Straßenverkehr, Stadthaus Zentrum 
(1A Center), 58636 Iserlohn, abgeholt oder eingese-
hen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 20.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
gez. 
Sauermann 
Verwaltungsangestellte 
 
 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist: 
 
Herr 
Eduard Al'bertovic, Vishnyakov 
Bremsheide 40, 58638 Iserlohn 
Bescheid vom 26.05.2025 zu Az. 32/2-1620.0006264 
Festsetzung von Kosten für den Einsatz eines Ab-
schleppfahrzeuges 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch 
eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während der 
Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt Iser-
lohn, Abteilung Straßenverkehr, Stadthaus Zentrum 
(1A Center), 58636 Iserlohn, abgeholt oder eingese-
hen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 20.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
gez. 
Sauermann 
Verwaltungsangestellte 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist: 
 
Derardja, Reda 
690 AVENUE DE BARCELONE, F-34080 Montpel-
lier  
Bescheid vom 09.09.2025 zu Az. 32/2-1620.0006451 
Festsetzung von Kosten für den Einsatz eines Ab-
schleppfahrzeuges 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch 
eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während der 
Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt Iser-
lohn, Abteilung Straßenverkehr, Stadthaus Zentrum 
(1A Center), 58636 Iserlohn, abgeholt oder eingese-
hen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 20.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
gez. 
Sauermann 
Verwaltungsangestellte 
 
 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger Schreiben ergan-
gen sind: 
 
Nicolo Chiarello 
zuletzt wohnhaft: Hövelstraße 36, 58636Iserlohn, 
Inverzugsetzungen Unterhaltsvorschuss vom 
20.11.2025, Aktenzeichen: 51.208 UVG 5570 und 
51.208 UVG 2264 
 
Die angeführten Schriftstücke können von der ge-
nannten Person gegen Vorlage eines gültigen Licht-
bildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n 
Vertreter/in während der Dienststunden bei der Stadt 
Iserlohn, Bereich Unterhaltsvorschussstelle, Stadt-
haus am Westertor, Hans-Böckler-Str. 25, 58638 
Iserlohn, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Schriftstücke 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt werden 
und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Die 
Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 20.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Bauermann 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:  
 
Ismail Akarca 
zuletzt: Elias-Eller-Straße 22, 42369 Wuppertal 
Bescheid vom 21. November 2025 zu Az. 
0200.285278.2 
 
Der Bescheid kann von dem Gewerbetreibenden ge-
gen Vorlage eines entsprechenden Nachweises oder 
durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während 
der Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt 
Iserlohn, Bereich Steuern und Gebühren, Werner-Ja-
cobi-Platz 12, 58636 Iserlohn, Zimmer 229 abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 24.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
gez. Kansy 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf 
hin, dass für folgenden Empfänger ein Bescheid er-
gangen ist:  
 
Celina Jüngel 
zuletzt: Königstraße 22. 58097 Hagen 
Bescheid vom 07. November 2025 zu Az. 
0200.282944.1  
 
Der Bescheid kann von der Gewerbetreibenden ge-
gen Vorlage eines entsprechenden Nachweises oder 
durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in während 
der Dienststunden beim Bürgermeister der Stadt 
Iserlohn, Bereich Steuern und Gebühren, Werner-Ja-
cobi-Platz 12, 58636 Iserlohn, Zimmer 229 abgeholt 
oder eingesehen werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 
und dass Fristen in Gang gesetzt werden können, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 
 
Stadt Iserlohn, 24.11.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
gez. Kansy 
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